
Schulsachschäden 

 

1. Im Interesse eines möglichst geringen Verwaltungsaufwandes hat uns der 

Versicherungsträger angewiesen, Schäden in eigener Zuständigkeit abzulehnen, 

wenn die Leistungsvoraussetzungen nicht vorliegen. Dies ist u.a. der Fall, wenn 

 

a. der Schadenseintritt während der Unterrichtszeit oder auf dem Schulweg 

nicht bewiesen ist, 

b. Art, Umfang und Höhe des Schadens nicht nachgewiesen werden (Vorweisen 

der beschädigten Sachen, alter Kaufbelege und Ersatzquittungen), 

c. der Wert der Sachen unter Berücksichtigung des Alters und Abnutzung  

23,00 Euro (Bagatellgrenze) nicht erreicht, 

d. Sachen verloren, vergessen oder liegengelassen werden, 

e. gestohlene Fahrräder nicht durch ein Schloss gesichert waren. 

 

2. Die Schüler müssen in jedem Fall beschädigte Gegenstände (z.B. Fahrräder) dem 

Hausmeister, einer Sekretärin oder einer Lehrkraft zeigen, bevor sie die Schule 

verlassen. 

 

3. Stellt sich heraus, dass der Schaden über 23,00 Euro liegt, muss ein Meldebogen (im 

Sekretariat abzuholen) ausgefüllt werden. Für eine schnelle Schadensbearbeitung 

sind vollständige Angaben im Meldebogen eine Grundvoraussetzung. Zusätzliche 

Rückfragen lassen sich vermeiden, wenn Sie bitte folgende Punkte verstärkt 

beachten: 

a. Art und Umfang des Schadens 

b. Reparaturmöglichkeit 

c. Zeitpunkt und Preis der Anschaffung, alte Kaufbelege beifügen 

d. Fahrraddaten und Zubehör 

e. Sicherung des Rades durch Sperrvorrichtung (Kette, Schloss) 

f. Einhaltung der Meldefrist von vier Wochen 

g. Bei Diebstählen: polizeiliche Anzeige spätestens innerhalb von 4 Tagen 

 


